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Unterrichtungsvorlage
 
Vorlage: UV/0123/2026 Datum: 06.05.2026

Dezernat 4

Verfasser: 66-Tiefbauamt Az.: 66.20.10/SCH

Betreff:

GDM Neuendorferstaße

Gremienweg:
26.05.2026 Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Unterrichtung:
Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Neuendorfer Straße

 
Begründung:

Bezugnehmend auf den Antrag AT/0045/2019 von der CDU-Ratsfraktion vom 13.03.2019 zur
Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Neuendorfer Straße wurden geschwindigkeitsdämpfende

Maßnahmen zur Prüfung angemeldet. Die durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen bestätigen

das in der Neuendorfer Straße teilweise zu schnell gefahren wird. Zur Überprüfung der Einhaltung
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wurde an drei Standorten eine Geschwindigkeitsmessung
durchgeführt. 

 
Die Auswertung ergab, dass 47,3 % der Fahrzeuge die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h
überschreiten. Aufgrund dieser Ergebnisse sind verschiedene Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
geplant. Es werden insgesamt acht Fahrbahnschwellen eingerichtet sowie eine ungesicherte
Querungsstelle mit differenzierten Bordhöhen im Bereich der Einmündung Neuendorfer Straße /
Schartwiesenweg hergestellt (siehe Lagepläne 14.06_LP5_03.01_2026-02-18 und
14.06_LP5_03.02_2026-02-18).
Zusätzlich wird auf Höhe der Hausnummer 167 eine Sperrflächenmarkierung aufgebracht, um die
Sichtverhältnisse für den Rad- und Fußverkehr deutlich zu verbessern (siehe Lageplan Nr.
14.06_LP5_26.1_2026-02-18).
Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

 
Finanzielle Auswirkungen:
Für die Umsetzung der gesamten Maßnahme werden die Kosten auf 25.000 € geschätzt.

Im Haushaltsplan 2026 stehen für geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen im Produkt 5411
„Gemeindestraßen“ in Zeile 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ausreichend Mittel
zur Verfügung.

 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Durch die Maßnahme wir die Sicherheit für Rad- und Fußverkehr verbessert.

 
Anlagen:
14.06_LP5_03.01_2026-02-18.pdf
14.06_LP5_03.02_2026-02-18.pdf
14.06_LP5_26.01_2026-02-18.pdf
 
 




